
Für Ehegatten beruflich notwendiges Kfz ist
nicht pfändbar
Düsseldorf, 10.03.2010

Die Gläubigerin betreibt wegen einer Forderung in Höhe von rund 2.500 Euro
die Zwangsvollstreckung gegen die Schuldnerin. Diese ist erwerbsunfähig und
bezieht nur eine kleine Rente. Sie lebt mit ihrem Ehemann und drei Kindern in
einem Dorf. Der Ehemann ist in der Kreisstadt beschäftigt. Für die Fahrten zur
Arbeitsstelle und zurück benutzt er einen Pkw, der auf die Schuldnerin
zugelassen ist. Die Gläubigerin hat die Gerichtsvollzieherin beauftragt, diesen
Pkw zu pfänden. Das hat die Gerichtsvollzieherin abgelehnt und bekam auch
Bestätigung durch den Bundesgerichtshof. Der BGH hat entschieden, dass
auch die Gegenstände unpfändbar sind, die der Ehegatte des Schuldners für
die Fortsetzung einer Erwerbstätigkeit benötigt. Zur Fortsetzung der
Erwerbstätigkeit erforderliche Gegenstände könnten auch Kraftfahrzeuge sein,
die ein Arbeitnehmer für die täglichen Fahrten von seiner Wohnung zu seinem
Arbeitsplatz und zurück benötigt. Das Kraftfahrzeug ist für die Beförderung
allerdings nicht erforderlich, wenn der Arbeitnehmer in zumutbarer Weise
öffentliche Verkehrsmittel benutzen kann, erläutern ARAG Experten (BGH,
Az.: VII ZB 16/09).
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